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RS OGH 1974/3/7 7Ob37/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.03.1974

Norm

ZPO §236 B

Rechtssatz

Die Zurückweisung eines Zwischenantrages auf Feststellung ist nicht möglich, so lange einer in der gleichen Richtung

erhobenen Behauptung die entscheidende Bedeutung noch nicht aberkannt werden kann.
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